
 
 
 

Durchführungsbestimmungen für den Krombacher Reservepokal   
Saison 2023/2024 im FLVW Kreis Arnsberg 

 
1. August 2023 

 
 
Ergänzend zu den bestehenden Bestimmungen des FLVW ergehen folgende 
Durchführungsbestimmungen.: 
 
Gespielt wird in folgendem Modus: 
 

- Spielberechtigt sind alle Mannschaften unterhalb der Ersten Mannschaft (also 
II. oder III. oder IV. usw. – Mannschaften) eines Vereins 

 
-  Die Austragung der Runden erfolgt im KO-System 

 
- Die Spiele der nachfolgenden Runden werden jeweils nach Beendigung der 

vorherigen Runde ausgelost. Das Heimspielrecht einer Mannschaft richtet sich 
danach, wie die Spiele ausgelost wurden (kein automatisches Heimrecht einer 
klassentieferen Mannschaft). 

 
- Es werden keine festen Spieltermine vorgegeben, sondern nur Endtermine 

eingestellt, bis die Runde gespielt werden muss. Die Mannschaften können 
sich selbstständig auf einen vorherigen Spieltermin einigen und teilen diesen 
vor Spieltermin dem Pokalspielleiter mit. Sollte keine Einigung möglich sein, 
findet das Spiel an dem im DFBnet vorgegebenen Spieltag statt. 
 

- Die Spiele der 1. Runde müssen bis zum 06.08.2023 ausgetragen sein. Die 
weiteren Spieltermine werden mit der Auslosung festgelegt. Das Finale findet 
vor dem Krombacher Kreispokal-Finale in 2024 am 09. Mai 2024 um 12:15 
Uhr in Hachen statt. Eine Verlegung des Endspiels ist nicht möglich. 
 

- Bei unentschiedenem Ausgang der gesamten Spiele der Pokalrunde findet 
direkt nach Beendigung der regulären 90 Spielminuten sofort ein 
Strafstoßschießen zur Spielentscheidung statt. 
 

- Ein Aus- und Wiedereinwechseln von bis zu 5 Spielern ist analog zum 
Kreisligabetrieb B – D-Ligen möglich (auch bei Beteiligung von Mannschaften, 
die in der A-Liga spielen). 
 
 
 



 
 

 
 

Achtung!!! 
 

- Einsatz von Spielern oberer Mannschaften:  
 
Gespielt wird nach DFB-Regeln. Die Einsatzberechtigung der Spieler in 
den unteren Mannschaften sind analog zur Pflichtspielsaison zu sehen. 
Das regelt § 11 SpO. Das bedeutet, es dürfen nur Spieler eingesetzt 
werden, die an dem Tag des Pokalspiels auch eine Einsatzberechtigung 
für eine untere Mannschaft haben. Die Spielberichte werden durch den 
Pokalspielleiter kontrolliert !! 
 
Darüber hinaus sind ab dem 01.04.2024 nur noch Spieler spielberechtigt, die 
am 31.03.2024 Spieler der 2. oder 3. usw. Mannschaft waren.  
  
A-Jugendspieler ohne Seniorenerklärung, oder jene Spieler, die trotz 
Seniorenerklärung in der Saison nicht in den Senioren zum Einsatz 
gekommen sind, müssen nach dem 01.04. zuerst in der Mannschaft 
eingesetzt worden sein, in der sie den Rest der Saison im Reservepokal 
eingesetzt werden sollen  
 
Reservepokalspiele sind Pflichtfreundschaftsspiele. Ein „Festspielen“ ist nicht 
möglich. Spieler, die nur eine Freundschaftsspielberechtigung besitzen, dürfen 
auch in der Pokalrunde eingesetzt werden.  
 
Bei Nichtantreten ergeht ein Ordnungsgeld 

 
 
 

Ternes - Müller – Beukert – Klinner - Niemand- Lemmer – Pietz- Göckeler- 
Vedder 


